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AL 7, im Hause




Eichstätt, 09.03.2006
Hinweise für Einsatzkräfte im Zusammenhang mit der Geflügelpest (Vogelgrippe) im Vorfeld eines amtlich festgestellten Ausbruchs der Geflügelpest

Anlage:
1 Pressemitteilung



1 Merkblatt Schutzmaßnahmen beim Einsammeln toter Vögel



1 IMS vom 08.03.2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Klarstellung über die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Geflügelpest (Vogelgrippe) im Vorfeld eines amtliche festgestellten Ausbruchs der Geflügelpest im Landkreis Eichstätt werden folgende ergänzende Hinweise gegeben:

1. Zuständige Behörde und Ansprechpartner im Landkreis Eichstätt ist das Landratsamt, Veterinärabteilung. Diese veranlasst grundsätzlich die Bergung der toten Tiere und sorgt für deren ordnungsgemäße Beseitigung bzw. Zuführung zu labordiagnostischen Untersuchungen. Erreichbarkeiten sind der beigefügten Pressemitteilung zu entnehmen.

Die Veterinärabteilung wird hierbei im Landkreis Eichstätt unterstützt durch das Personal der Kreisbauhöfe. Erforderliche Schutzausrüstung ist vorhanden.

2. Gemeinden (Bauhöfe/Feuerwehren), Polizei aber auch Hilfsorganisationen wie z.B. Wasserwacht, THW usw. können im Einzelfall im Wege der Amtshilfe zur Bergung von toten Tieren angefordert werden. Hierbei wird auf das beigefügte Merkblatt über Schutzmaßnahmen beim Einsammeln toter Vögel hingewiesen. Erforderliche Schutzausrüstung (Overall, Maske FFP3, Brille, Handschuhe) wird im Bedarfsfall vom Landratsamt Eichstätt, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt.
3. Bezüglich des Aufbaus bzw. der Errichtung von Desinfektionsschleusen und der Unterstützung bei Keulungsmaßnahmen verweisen wir auf das beigefügte Schreiben des Bayer. Staatsministerium des Innern vom 08.03.2006, wonach ein Einsatz der Feuerwehr derzeit grundsätzlich nicht vorgesehen ist. 

Mit freundlichen Grüßen

Steiner

Regierungsrätin
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	Besuchszeiten:
	
	
	Dok.-Id.: Hinweise für Einsatzkräfte

	Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. auch 14.00 - 16.30 Uhr;  

Öffentliche Verkehrsmittel:  DB und Busse: Haltestelle Bahnhof Eichstätt-Stadt Stadtbuslinie: Haltestelle Residenzplatz



